
KR-Nr. 89/1992 Winterthur, 23. März 1992 
 
Anfrage  von Hans-Jacob Heitz (FDP, Winterthur) 
 betreffend PBG-Revision 
________________________________________________________________________ 
 
 
1.  Mit Bezug auf die kommunale Umsetzung der PBG-Revision las man kürzlich in der 
 Tagespresse Schlagzeilen, wie bspw. "Gemeinden müssen Attraktivität steigern oder ihre 
Baulandreserven reduzieren", "PBG erhöht Druck, Bauland auszuzonen" (Lb vom 14. März 
1992) und ähnliches mehr. Alle diese entsprechenden Berichte nehmen Bezug  auf 
öffentliche Äusserungen von Rudolf Haller des Amtes für Raumplanung. Die entspre-
 chenden Berichterstattungen in der Tagespresse erwecken den Eindruck, dass es sich 
 bei der von Haller vertretenen Auffassung, welche unverblümt Baulandauszonungen das 
 Wort redet, um die Auffassung des Regierungsrates handle. 
 
 Ziel der PBG-Revision war indes die bessere Baulandausnützung, d. h. Bauverdichtung. 
 Entgegen der offensichtlich von Rudolf Haller in der Öffentlichkeit verbreiteten Meinung, 
 bezweckte weder die kantonsrätliche Kommission noch der Kantonsrat mit der PBG-Re-
 vision die Auszonung von Bauland. 
 
2.  In Winterthur steht die Initiative "Iberg Nord bleibt grün" zur Abstimmung. Haller soll sich 
 zu diesem Geschäft derart geäussert haben, dass vor allem in Iberg/Gotzenwil zu grosse 
 Baulandreserven vorhanden sein sollen. 
 
Ich frage den Regierungsrat an: 
 
1.  Liegt es in der Kompetenz und dem freien Ermessen eines einzelnen Beamten die Öf-
 fentlichkeit über die Auslegung und Konsequenzen einer Gesetzesrevision zu orientie-
 ren? 
2.  Handelte Rudolf Haller im formellen Auftrag des Gesamtregierungsrates oder des Vor-
 stehers der kantonalen Baudirektion? 
3.  Handelte Haller etwa ohne Auftrag? Liegt eine Kompetenzüberschreitung vor? 
4.  Teilt der Regierungsrat die von Haller in der Öffentlichkeit verbreitete Auffassung und 
 Forderung nach massgeblicher Rück-/Auszonung von Bauland? Wenn ja, abgestützt auf 
 welche Gesetzesmaterialien und mit welcher Begründung? 
5.  Stellt die Verlautbarung Haller zur Initiative "Iberg Nord bleibt grün" nicht eine unzuläs-
 sige Einmischung im Sinn einer Beeinflussung der kommunalen Entscheidungsfindung 
 dar? 
 
 
Hans-Jacob Heitz 


